
Informationen
zum Förderantrag

KfW Förderung 
Zuschussprogramm 458

Heizungsförderung 
Wohngebäude

 Privatpersonen



Was wird gefördert:
• Anschluss an ein Wärmenetz



Voraussetzungen:
• Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes 

oder Erhöhung des Anteils an erneuerbaren 
Energien am Energieverbrauch des Gebäudes

• Bestehendes Wohngebäude dessen Bauantrag 
zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 5 
Jahre zurückliegt



Wer wird gefördert:
• Privatpersonen die Eigentümer oder 

Eigentümerinnen  von bestehenden und 
selbstbewohnten oder vermieteten 
Einfamilienhäusern sind. 

• Privatpersonen die Eigentümer oder 
Eigentümerinnen von bestehenden 
Mehrfamilienhäusern sind.

• Wohnungseigentümergemeinschaften



Konditionen:
• Abhängig von den förderfähigen Kosten
• Bei Einfamilienhäusern werden Kosten bis 

30.000 € berücksichtigt
• Bei Mehrfamilienhäusern richtet sich die Höhe 

der förderfähigen Kosten nach der Anzahl der 
Wohneinheiten

• Maximalzuschuss 70 %
• Der Zuschuss besteht aus:



o der Grundförderung (30 %) 
o einem Klimageschwindigkeitsbonus (20 %)

Bei Austausch der alten Heizung bis Ende 2028, danach 
Reduzierung um 3% alle 2 Jahre.
bei Austausch einer funktionstüchtigen Öl- Kohle- 
Nachtspeicher- oder mindestens 20 Jahre alten Gas- oder 
Biomasseheizung  in selbstgenutzter Wohneinheit, wenn 
die alte Heizung fachgerecht demontiert und entsorgt wird.

o einem Einkommensbonus (30 %)
selbstgenutzte Wohneinheit, Haushaltseinkommen 
maximal 40.000 €



1. Lieferungs- und Leistungsvertrag abschließen
Dieser muss eine aufschiebende oder auflösende 
Bedingung enthalten und tritt erst in Kraft, wenn die 
Förderzusage der KfW vorhanden ist.
Vertragspartner ist die Genossenschaft.

So funtioniert´s



2. Experten für Energieeffizienz beauftragen, um sich die 
Bestätigung zum Antrag erstellen zu lassen. Diese enthält 
Angaben zur geplanten Heizung inklusive förderfähiger 
Gesamtkosten, sowie eine Bestätigung, dass die 
technischen Mindestanforderungen eingehalten werden. 
Zugelassen sind alle Expertinnen und Experten für die 
Energieeffizienz, die in der Expertenliste bei der 
Deutschen Energie Agentur geführt sind. 



Musterformulierung aufschiebende Bedingung

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen 
der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, für das eine der Vertragsparteien eine 
Förderung über das Programm „Heizungsförderung für Privatpersonen – 
Wohngebäude“ (458) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) 
bei der KfW [beantragt hat / innerhalb von […] Tagen nach Vertragsschluss 
beantragen wird].

Dieser [Kaufvertrag tritt / Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten 
zur Umsetzung] erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit die KfW den Antrag 
auf Förderung aus dem Produkt 458 bewilligt und die Förderung mit einer Zusage 
gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende 
Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertrags-
partei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in 
Kenntnis setzen.



Musterformulierung auflösende Bedingung

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der 
Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, für das eine der Vertragsparteien eine 
Förderung über das Programm „Heizungsförderung für Privatpersonen – 
Wohngebäude“ (458) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) bei 
der KfW [beantragt hat / innerhalb von […] Tagen nach Vertragsschluss beantragen 
wird].

Dieser [Kaufvertrag erlischt / Vertrag erlischt hinsichtlich der Liefer- und Leistungs-
pflichten zur Umsetzung], sobald und soweit die KfW den Antrag zur Förderung aus 
dem Produkt 458 nicht bewilligt, sondern mit einem Ablehnungsschreiben abgelehnt 
hat (auflösende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils 
andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung 
unverzüglich in Kenntnis setzen.



3. Registrieren und Zuschuss beantragen
Der Zuschussantrag ist vor Beginn des Vorhabens zu 
stellen.
Eigentümerinnen und Eigentümer eines 
selbstgenutzten oder vermieteten Einfamilien- oder 
Mehrfamilienhauses stellen ihren Antrag selbst 
Bei Wohnungseigentümergemeinschaften stellt eine 
bevollmächtigte Person (Hausverwaltung) den Antrag.
Kundenportal „Meine KfW“

https://meine.kfw.de/


4. Vorhaben umsetzen
Sobald die Zusage für den Zuschuss vorhanden ist, 
kann mit dem Vorhaben begonnen werden. Innerhalb 
von 36 Monaten sollte das Vorhaben abgeschlossen 
sein. 
Nach Abschluss der Arbeiten bestätigt eine Expertin 
oder ein Experte für Energieeffizienz die 
ordnungsgemäße Durchführung und erstellt eine 
Bestätigung.



5. Nachweise einreichen, Zuschuss erhalten
Im Kundenportal „Meine KfW“
Checkliste beachten
Termine beachten
Die Identifizierung findet per Schufa-Identitäts-Check, 
Video Identifizierung oder per Postident statt. 
Bestätigung der Durchführung des Vorhabens
Rechnungen (und andere Nachweise) hochladen
Ist alles ordnungsgemäß erledigt und geprüft wird der 
Zuschuss ausgezahlt.



Informationen: Merkblatt BEG Heizungsförderung für 
Privatpersonen -Wohngebäude-
(KfW Heizungsförderung Zuschuss Nr. 458)
Prüfung, ob ein Zuschuss gewährt werden kann, im Vorab-
Check auf der o.g. Internetseite



















Registrieren bei der KfW und 
Beantragen des 

Zuschusses
im Kundenportal

„Meine KfW“
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Fortsetzung siehe Förderantrag


